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P R A X I S

Gebührenordnung für Ärzte

So steigern Sie seriös

Gerhard Bawidamann

Die Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) bietet die Möglichkeit, durch 
die Steigerung des Gebührensatzes 
einen besonderen Aufwand mit 
einem höheren Honorar zu vergüten. 
Allerdings muß der Arzt eine solche 
Steigerung ab einer gewissen Höhe 
in der Rechnung nachvollziehbar 
begründen, so daß der Patient maß-
losen Forderungen nicht hilfl os aus-
geliefert ist. Wie geht man mit diesen 
Möglichkeiten der GOÄ seriös um?

Der Gebührensatz ist der Betrag, der 
sich aus der Multiplikation der Punkt-
zahl einer Leistung nach dem Gebüh-
renverzeichnis mit dem Punktwert 
(5,82873 Cent) ergibt. Bei der Bemes-
sung der Gebühren sind Bruchteile un-
ter 0,5 Cent abzurunden und Bruchteile 
von 0,5 Cent und mehr aufzurunden (§ 5 
Abs. 1 GOÄ). Dieser einfache Gebühren-
satz wird jedoch kaum verwendet. 

So kann gesteigert werden
Üblich ist es vielmehr, z. B. bei ärztli-
chen Leistungen den 2,3fachen Gebüh-
rensatz anzusetzen – den sogenannten 
Schwellenwert. Der Begriff  „Schwellen-
wert“ besagt, daß dieser Gebührensatz 
nur überschritten werden darf, wenn bei 
der Ausführung der Leistung erschwe -
rende Umstände vorliegen (§ 5 der GOÄ). 
Inwiefern er mit solchen Erschwer-
nissen konfrontiert war, muß der Arzt 
gesondert begründen. Dann ist bei ärzt-
lichen Leistungen eine Steigerung bis 
zum 3,5fachen Satz, dem Höchstwert, 
möglich. Als „technische Leistungen“ be-
zeichnete Ziff ern können dagegen maxi-
mal um das 2,5fache gesteigert werden; 
Schwellenwert ist hier der 1,8fache Satz. 
Bei den Laborleistungen (Abschnitt M) 

Steigerungssätze nach der GOÄ
Ärztliche Leistungen

• Steigerung 1,0- bis 2,3fach

• Schwellenwert: 2,3fach

• Höchstwert: 3,5fach

Ausnahme für „technische 
 Leistungen“

• Steigerung 1,0- bis 1,8fach

• Schwellenwert: 1,8fach

• Höchstwert: 2,5fach 

Dies gilt für die Kapitel E (physika-
lische medizinische Leistungen), O 
(Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, 
Magnetresonanztomografie und Strah-
lentherapie). Weiterhin listet Abschnitt 
A einzelne in dieser Art zu steigernde 
Leistungen aus anderen Abschnitten 
auf (z. B. 651 – EKG oder 855 – projekti-
ve Testverfahren).

Steigerung Laborleistungen

• Steigerung 1,0- bis 1,15fach

• Schwellenwert: 1,15fach

• Höchstsatz: 1,3fach

Abbildung

zusätzlich zu den Vorgaben der Legende 
besondere Erschwernisse hinzukommen: 
Bei einem Hausbesuch in den frühen 
Morgenstunden auf ungeräumten, ver-
schneiten, teilweise gefrorenen Straßen 
könnte die 3,5fach angesetzte GOÄ-Ziff er 
50 begründet werden mit „winterlichen 
Straßenverhältnissen mit Glatteis“ (s. 
Beispiel rech t s). Eine Wundversorgung 
könnte z. B. dann erschwert sein, wenn 
ein schrei endes, um sich schlagendes 
Kind am Kopf genäht werden muß: „GOÄ-
Ziff er 2004, 3,5fach wegen unruhigem 
Kind“. Auch die Anatomie des Patienten 
kann eine Schwierigkeit verursachen, 
z. B. GOÄ-Ziff er 410 (Abdomen-Sono) 
3,5fach „bei meteoristisch aufgeblähtem, 
stark adipösem Patienten.“

Höhere Sätze gesondert vereinbaren
Über die in § 5 geregelten Steigerungs-
sätze hinaus bietet § 2 GOÄ die Möglich-
keit, höhere Sätze in einer Vereinbarung 
zwischen Arzt und Patient vor der Be-
handlung festzulegen. Der Patient muß 
hierfür eine schriftliche Erklärung un-
terschreiben, die Leistung, Steigerungs-
satz und den daraus resultierenden Be-
trag festlegt sowie den Hinweis enthält, 
daß die Krankenkasse nicht verpfl ichtet 
ist, diese Rechnung in voller Höhe zu 
erstatten und der Patient möglicher-
weise einen mehr oder weniger großen 
Betrag selbst tragen muß. Eine solche 
Abdingung kommt im hausärztlichen 
Bereich aber kaum zur Anwendung, 
sondern scheint nach eigenen Erfah-
rungen Spezialisten (oder solchen, die 
sich dafür halten) in besonders speziali-
sierten Kliniken vorbehalten zu sein. Die 
Entscheidung, so honorierte Leistungen 
in Anspruch zu nehmen, liegt bei den 
Patienten selbst. ▪
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gilt 1,3fach als Höchstsatz und 1,15fach 
als Schwellenwert (Abb.).

Wie wird die Überschreitung begründet?
Überschreitet ein Arzt in seiner Rech-
nung den Schwellenwert der jeweiligen 
Leistung, reicht es nicht aus, wenn er sein 
Tätigwerden beschreibt, um so den im 
Vergleich zur normalen Leistungserbrin-
gung höheren zeitlichen Aufwand oder 
stark erschwerende Umstände zu be-
gründen. Z. B. wäre es ungenügend, eine 
3,5fache Steigerung für die GOÄ-Ziff er 
2004 („Versorgung einer großen Wunde 
mit Naht“) mit „große Wunde genäht“ 
zu begründen. Denn diese Schwierigkeit 
wurde bereits bei der Be wertung der 
Leistung berücksichtigt und ist in der 
Legende ent halten. Es müssen vielmehr 

Abrechnung
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Abrechnung nach GOÄ: Ein wenig erfreuliches Beispiel

Wegen eines offensichtlich epileptischen Anfalls war ein Notarzt zur Frau eines 
niedergelassenen Kollegen gerufen worden, der selbst zu diesem Zeitpunkt 
abwesend war. Wenig später flatterte der Familie folgende Rechnung ins Haus 
(Ausschnitt):

Bei Durchsicht der Rechnung fällt auf, daß der Notarzt grundsätzlich einen erhöh-
ten Steigerungssatz für sämtliche Leistungen ansetzt und dies pauschal am Beginn 
der Rechnung begründet. Es ist natürlich plausibel, daß die Untersuchung (großes 
Organsystem) und Bestimmung des neurologischen Status bei einer bewußtseins-
getrübten Patientin, wie es nach einem epileptischen Anfall zutreffend sein dürfte, 
schwieriger ist. Weniger nachvollziebar ist jedoch z. B. die besondere Erschwernis 
beim Ausstellen einer kurzen Bescheinigung nach GOÄ-Ziffer 70: Schließlich 
verbessert der Zustand eines Patienten die Handschrift des Arztes weder, noch 
verschlechtert er sie. Zudem ist der sofortige Besuch, tagsüber und im Spätherbst, 
durch den „Sofortzuschlag“ E eigentlich abgegolten, eine Steigerung auch der Zif-
fer für den Besuch selbst wäre dagegen höchstens bei tiefverschneiten Straßen im 
mitternächtlichen Bayerischen Wald angebracht. 

Auch erscheint es unplausibel, eine i. v.-Injektion (GOÄ-Ziffer 253), eine länger als 
30 Minuten dauernde Infusion (GOÄ-Ziffer 272) und die „Medikamenteneinbrin-
gung im parenteralen Katheter“ (GOÄ-Ziffer 261) gleichzeitig anzusetzen. Denn es 
ist nicht anzunehmen, daß der Notarzt zunächst eine Spritze in eine Vene injiziert 
und dann an anderer Stelle zum Anschluß einer Infusion einen Dauerkatheter legt. 
Die Medikamenteneinbringung in einen Katheter erscheint absolut nicht nach-
vollziehbar, da sowohl eine Infusion als auch eine i. v.-Gabe von Medikamenten 
bereits stattgefunden haben. Auch die erhöhte Schwierigkeit, eine Patientin beim 
Transport in die Klinik zu begleiten, die nach Angaben des Ehemanns auf eigenen 
Beinen den Krankentransporter betreten konnte, ist nicht unbedingt einzusehen.

Vielleicht wäre mehr Fingerspitzengefühl bei der Ausstellung von Rechnungen 
nicht das geringste, was von Ärzten (auch Notärzten) einzufordern ist! gb ▪
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Diagnosen: V. a. zerebralen Krampfanfall, Hypotension, retrograde Amnesie, Zungenbiß, Verwirrt-

heit, Z.n. Bewußtlosigkeit 

Faktor: Schwierigkeit des Krankheitsfalles sowie die Umstände bei der Ausführung (Erstkontakt 

– Erstbehandlung am Einsatzort mit erheblicher Kommunikationsstörung zu der Patientin, 

hervorgerufen durch den Akutzustand) bei Akuterkrankung mit nicht ausschließbarer akuter Le-

bensgefahr; gültig für alle aufgeführten Einzelleistungen

Leistungen:

Datum Ziff er Leistungstext
Faktor Betrag

    2006 7 Untersuchung, Organsystem Haut/Brust/

Bauch/Bewegungsorgane

3.000 27,98

50 Besuch
3.000 55,96

50E Sofortzuschlag
  9,33

55 Patientenbegleitung zur stationären Behand-

lung

3.000 87,43

70 Kurzbescheinigung
3.000   6,99

253 Injektion, i. v.
3.000 12,24

261 Medikamenteneinbringung parenteraler 

Katheter

3.000   5,25

272 Infusion, i. v. >30 min.
3.000 31,48

800 Neurologische Untersuchung 3.000 34,10


